
 

GEMEINDE SCHIFFDORF 
- LANDKREIS CUXHAVEN - 

 

BEBAUUNGSPLAN NR. 118 "KLEINE LITT",  
ORTSCHAFT SCHIFFDORF 

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und  
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB  

 
 

Für den Bebauungsplan Nr. 118 „Kleine Litt“, Ortschaft Schiffdorf der Gemeinde Schiffdorf ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt worden. Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. 

 
Folgende Behörden oder Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB Stellungnahmen abgegeben: 

1. Landkreis Cuxhaven – Amt Bauaufsicht und Regionalplanung vom 20.03.2026 

2. Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 05.03.2026 

3. LGLN, Regionaldirektion Otterndorf vom 24.02.2026 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sind keine Stellungnahmen vorgebracht worden. 
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1.  Landkreis Cuxhaven  
– Amt Bauaufsicht und Regionalplanung vom 20.03.2026 

 

1.1 

 

zu 1.1 Der Hinweis ist bereits berücksichtigt worden. 
 

Der vonseiten des Landkreises Cuxhaven vorgetragene Hinweis zur archäolo-
gischen Denkmalpflege ist in der Begründung und der Planzeichnung des Be-
bauungsplanes Nr. 118 „Kleine Litt“, Ortschaft Schiffdorf bereits enthalten. In-
sofern ist der Hinweis entsprechend berücksichtigt worden.  
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1.2 

 

zu 1.2 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

Die Ausführungen des Beirates für Inklusion zur Barrierefreiheit von Kinderspiel-
plätzen und Verkehrsflächen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die 
spätere Umsetzung der Planung.   
 
Die Ausführungsplanung des Spielplatzes sowie hierzu notwendige Verkehrsflä-
chen erfolgt nach den hierfür gültigen Rechtsvorschriften (NBauO, Technische 
Baubestimmungen etc.), sodass die Barrierefreiheit den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechend beachtet wird.  
 

 

1.3 

 

zu 1.3  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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1.4 

 

zu 1.4 Dem Hinweis wird inhaltlich gefolgt.  
 
In die Begründung wird empfehlend aufgenommen, dass die Gemeinde bei der 
Umsetzung der Spielplatzplanung prüfen sollte, ob der Spielplatz zur Waldfläche 
hin künftig durch eine dauerhafte Einzäunung mit Kleintierdurchlässen abzutren-
nen ist, um erhebliche Schäden der Waldfläche durch eine Mitnutzung durch 
Spielende zu vermeiden.  

1.5 

 

zu 1.5 Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven datiert aus dem Jahr 
2000, sodass die ihm zugrunde liegenden Biotoperfassungen und -bewertungen 
mehr als 25 Jahre zurückliegen und somit veraltet sind. Auf diese Daten kann 
somit in der Bauleitplanung nicht mehr zurückgegriffen werden, zumal sie im 
vorliegenden Fall den aktuellen Biotopbestand nicht mehr wiedergeben.  
 
Die Gemeinde Schiffdorf hat bereits im Rahmen der 68. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes eine sachgerechte Biotoptypenkartierung im Plangebiet durch-
geführt, in der „Sonstiges feuchtes Intensivgrünland“ (GIF) festgestellt wurde. 
Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung der Grünlandfläche mit regelmäßiger 
Mahd sowie Düngung ist dieser Biotoptyp auch weiterhin im Plangebiet anzu-
treffen. Dies bestätigt die Anfang Oktober 2022 durchgeführte Biotoptypenkar-
tierung, da im Intensivgrünland neben ertragreichen Wirtschaftsgräsern nur zer-
streut Ackerkratzdistel, Hahnenfuß, Stumpfblättriger Ampfer, Gemeiner Löwen-
zahn und vereinzelt Gundermann festgestellt wurden.  
 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen hält die Gemeinde 
Schiffdorf daher an der vorliegenden Biotoptypenkartierung weiterhin fest. Eine 
erneute Kartierung ist nicht erforderlich.   
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1.6 

  

zu 1.6 Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt.  
 
Wie in der Begründung bereits dargelegt, sind die Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen (z. B. Anzahl und Pflanzqualitäten der jeweiligen Gehölze, Pflanzver-
bände) vor der Umsetzung der Waldentwicklung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Cuxhaven abzustimmen. Die Gemeinde Schiffdorf 
wird der Naturschutzbehörde hierzu, sofern erforderlich, ein Entwicklungskon-
zept vorlegen.  
 
In der Begründung des Bebauungsplanes ist in der Eingriffs-Ausgleichsbilan-
zierung der Kompensationswert bereits ermittelt worden, sodass sich ein Er-
fordernis für eine erneute Bilanzierung nicht ergibt.  
 

1.7 

 

zu 1.7 Der Hinweis wird inhaltlich berücksichtigt.  
 
Der Anregung des Landkreises Cuxhaven folgend wird in die textliche Festset-
zung Nr. 1 aufgenommen, dass die Dauer der Einzäunung gegen Wildverbiss in 
Abhängigkeit von der Entwicklung der Gehölze und dem Wilddruck flexibel zu 
handhaben ist.  
 

1.8 

 

zu 1.8 Der Hinweis ist bereits berücksichtigt worden.  
 

In der Begründung wurde bereits dargelegt, dass für die Erstaufforstung nach 
§ 9 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsord-
nung (NWaldLG) eine Genehmigung bei der Unteren Waldbehörde einzuholen 
ist. 
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1.9 

 
 

zu 1.9 Die Hinweise werden inhaltlich berücksichtigt. 
 
Wie in der Begründung bereits dargelegt, hält der geplante Eichen-Hainbuchen-
mischwald zu den östlich liegenden Wohngebäuden durch einen im Bebauungs-
plan festgesetzten gestuften Waldsaum mit anschließender Gras- und Stauden-
zone sowie durch den nordöstlich bzw. östlich verlaufenden „Alte Apeler Weg“ 
einen Abstand von mind. 35,00 m ein. Der Abstand von 35,00 m berücksichtigt 
dabei die künftige Wuchshöhe der anzupflanzenden Bäume, sodass sich keine 
erhöhten Brand- und Windwurfgefahren für die benachbarte Bebauung ergeben 
werden. Insofern sind weder eine Beeinträchtigung der Wohnbebauung noch 
negative Auswirkungen auf die Waldfunktionen zu erwarten. 
 
Die Verkehrssicherungspflicht für den Spielplatz hinsichtlich möglicher Gefahren 
durch den Wald obliegt der Gemeinde Schiffdorf als Eigentümerin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN NR. 118 „KLEINE LITT“, ORTSCHAFT SCHIFFDORF DER GEMEINDE SCHIFFDORF 
 

 Stellungnahmen Beschlussvorschlag 

 

 

PLANUNGSBÜRO DÖRR GBR - ARCHITEKTUR • STÄDTEBAU • ÖKOLOGIE                                                                                                                                               7 

1.10 
 
 

 
 
 

zu 1.10 Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
Das Plangebiet liegt laut der zeichnerischen Darstellung des RROP 2012 in ei-
nem Vorranggebiet Trinkwassergewinnung. Angesichts der geringen Flächen-
größe, der vorgesehenen Nutzung als Spielplatz mit nur geringen Versiegelun-
gen und der weiterhin möglichen Versickerung des Niederschlagswassers sind 
negative Auswirkungen auf das Vorranggebiet Trinkwassergewinnung nicht zu 
erwarten. Die Anlage von Waldflächen wirkt sich durch die Nutzungsextensivie-
rung zudem positiv auf die Grundwasserqualität aus. Aufgrund der Lage inner-
halb der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebietes Wulsdorf sind außerdem 
die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung zu beachten. Insofern ist 
eine Vereinbarkeit der Planung mit dem Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 
gegeben. 
 
Die vorstehenden Ausführungen werden ergänzend in die Begründung aufge-
nommen.  
 

1.11 

 

zu 1.11 Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
In die Begründung wird ergänzend aufgenommen, dass nach Prüfung durch die 
Regionalplanung die geplante Grünfläche mit Zweckbestimmung Spielplatz und 
die Fläche für Wald die Waldfunktionen der angrenzenden Waldflächen nicht 
beeinflussen werden. Daher wirkt sich die Bauleitplanung nicht störend auf den 
Waldrand dieser Waldflächen aus. Das Ziel der Raumordnung im Kapitel 3.2.1.2 
Ziffer 05 Satz 2 RROP 2012 findet somit dann keine Anwendung. 
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1. 12 

 

zu 1.12 Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 
In der Hinweiskarte „Starkregenereignisse“ des Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie (2026) sind für das Plangebiet bei einem außergewöhnlichen 
Niederschlagsereignis (100-jährig) nur kleinräumig potenzielle Wasserstände 
bis zu 0,12 m zu erwarten. Mit Blick auf den sehr geringen Versiegelungsgrad 
im Bereich des Spielplatzes ist daher nicht mit signifikanten Schäden durch 
Starkregenereignisse zu rechnen.  
 

Die vorstehenden Ausführungen werden ergänzend in die Begründung aufge-
nommen. 
 

1.13 

 

zu 1.13 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

2.  Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 05.03.2026 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3.  LGLN, Regionaldirektion Otterndorf vom 24.02.2026  

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 
Bei den im Rahmen der Bauleitplanung verwendeten Kartendarstellungen wird 
ein entsprechender Quellenhinweis unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen des LGLN abgebildet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


